
      

 
 
 

Zwischen der  

AOK Baden-Württemberg  
Presselstr. 19  

70191  Stuttgart  
 

(nachfolgend „AOK Baden-Württemberg“ genannt)  

und  der  

EGROH  GmbH  
Berliner Straße 50  

35315 Hamburg/Ohm  
 

(nachfolgend „EGROH“ genannt)  

 (nachfolgend gemeinsam „Parteien“ genannt)  

 

wird folgende  3.  Weitergeltungsvereinbarung  getroffen:  

 

1.  Die Regelungen  des Vertrages zur Versorgung  der Versicherten  der AOK  Baden-

Württemberg durch  die Mitgliedsbetriebe der EGROH  mit  Beinprothesen  der  

Produktgruppe 24 vom  16.10.2017  (AC/TK 15  01  124  und  15  01  224),  gekündigt  

zum  31.12.2021,  werden  von  den  Parteien  inhaltlich  vollumfänglich  mit  den  

nachfolgenden Maßgaben  weiterhin anerkannt.  

 

2.  Diese 3. Weitergeltungsvereinbarung  erfasst  Versorgungen  im  Zeitraum vom  

01.04.2024  bis längstens  31.03.2025. Maßgeblich  für die Anwendung  dieser  3. 

Weitergeltungsvereinbarung ist das  Datum  der Abgabe des Hilfsmittels.  

 

3.  Hinsichtlich  der Vergütung  der Leistungen  gelten  die  Konditionen  der beigefügten  

Preisanlage.     

 

4.  Während  der Laufzeit  dieser  3. Weitergeltungsvereinbarung  wird  eine  

„Friedenspflicht“ vereinbart: die Parteien weichen  von  den  hier  vereinbarten  
Bedingungen  nicht einseitig ab. Dies gilt nicht nur für die Versorgungen  im  

engeren Sinne, sondern auch  für die operativen  Abläufe.  Das Recht zur  

außerordentlichen  Kündigung  (Kündigung  aus wichtigem  Grund)  bleibt davon  

unberührt.  
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--------------------------------------------- -----------------------------------------------

Stuttgart, den Hamburg/Ohm, den 

AOK Baden-Württemberg EGROH Service GmbH 

Anlage: Preisanlage 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

Fußprothesen 
Prothesenschaft aus einem für den Einzelfall geeignetem Material. Als geeignetes 
Material gelten Faserverbundwerkstoffe und/ oder andere Kunststoffe. 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 

24.00.06.1200 Fußprothese bis zum oberen 
Sprunggelenk 

- optional 1 Testschaft 
- 2 Anproben 
- Alle Polsterungen und Bettungen 
- formgebende Prothesenverkleidung 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 8) 

zusätzlich ansetzbar: 
1, 2 1.664,00 € 2.331,73 € 2.617,90 € 00 

- Funktionsbauteile (24.00.06.9499 zzgl. entspr. 24.00.06.94xx) 

Mögliche Zusätze: 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 

Nachtragskalkulation mit Begründung: 
- Weitere Anproben, sofern Anzahl Anproben aus Grundposition geleistet wurden 
(24.00.06.9904) 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.1201 Fußprothese bis zum Knie, auch 
während der Interimsphase 

Prothesenschaft aus einem für den Einzelfall geeignetem Material. Als geeignetes 
Material gelten ausschließlich Faserverbundwerkstoffe. Die Prothese kann als 
Schlupfprothese, mit einem Verschlusssystem oder Klappe versehen sein. 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- Kondylenbettung 
- alle Bettungen und Polsterungen 
- optional 1 Testschaft 
- 2 Anproben 
- formgebende Prothesenverkleidung 
- optional Mobilisator in den verschiedenen Fertigungstechniken 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 8) 

zusätzlich ansetzbar: 
- Funktionsbauteile (24.00.06.9499 zzgl. entspr. 24.00.06.94xx) 
- Strukturbauteile (24.00.06.9599 zzgl. entspr. 24.00.06.95xx) 

Mögliche Zusätze: 
- Weichwandinnenschaft UKB (24.00.06.2903) 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 

Nachtragskalkulation mit Begründung: 
- Weitere Anproben, sofern Anzahl Anproben aus Grundposition geleistet wurden 
(24.00.06.9904) 
- Weitere Testschäfte (24.00.06.2900) 

1, 2 2.184,00 € 2.806,85 € 3.073,79 € 00 

24.00.06.1202 Probe-Fußprothese in 
Silikontechnik 

Probeprothese in Silikontechnik. Dient der Festlegung der Passform, der Statik und des 
Abrollverhaltens im Hinblick auf die Akzeptanz der späteren Fußprothese in Silikontechnik. 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- Stumpfbettungen 
- alle Anproben 
- alle Aufbauarbeiten 

Mögliche Zusätze: 
keine 

Kann je Versorgung nur einmal abgerechnet werden. 

2 832,00 € 832,00 € 832,00 € 00 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.1203 Fußprothese in Silikontechnik 

Fußprothese in Silikontechnik als Basisversorgung mit Zehen ohne Acryl- und Silikonnägel, 
ohne individuelle Farbgebung. 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- Stumpfbettungen 
- alle Anproben 
- alle Aufbauarbeiten 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 8) 

Mögliche Zusätze: 
keine 

2 2.704,00 € 4.015,48 € 4.577,54 € 00 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

Unterschenkelprothesen 
Prothesenschaft aus einem für den Einzelfall geeignetem Material. Als nicht geeignetes 
Material gilt jedenfalls die Kombination aus tiefgezogenem Thermoplast mit einer zirkulären 
Sicherungsbinde. 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- Alle Testschäfte 

24.00.06.2100 

Interims-Unterschenkelprothese 
für Mobilitätsgrad 1+2 bis 100 kg 
Körpergewicht inkl. Innenschaft 
inkl. Struktur - und 
Funktionspassteile 

- Alle Anproben; sowie Haus- und Klinikbesuche 
- Verlaufsdokumentation nach 2 und nach 4 Monaten (Anlage 10) 
- Optional Weichwandinnenschaft 
- Struktur- und Funktionsbauteile (Anlage 4, siehe § 7 Abs. 8) 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 7) 

1, 2 3.369,60 € 3.369,60 € 3.369,60 € 00 

Mögliche Zusätze: 
- Linerversorgung (24.00.06.2901) 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 
- Formgebende Prothesenverkleidung für Interimsprothesen (24.00.06.9900) 

Folgeverordnung mit Begründung: 
- Weiterer Interimsschaft (24.00.06.2101, siehe § 7) 

24.00.06.2101 
Interims-Unterschenkelschaft für 
Mobilitätsgrad 1+2 bis 100 kg 
Körpergewicht inkl. Innenschaft 

Prothesenschaft aus einem für den Einzelfall geeignetem Material. Als nicht geeignetes 
Material gilt jedenfalls die Kombination aus tiefgezogenem Thermoplast mit einer zirkulären 
Sicherungsbinde. 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- Alle Testschäfte 
- Alle Anproben; sowie Haus- und Klinikbesuche 
- Optional Weichwandinnenschaft 
- bis zu 6 Monate Passformgarantie (siehe § 7) 

Mögliche Zusätze: 
- Linerversorgung (24.00.06.2901) 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 

Folgeverordnung mit Begründung: 
- Weiterer Interimsschaft (24.00.06.2101, siehe § 7) 

1, 2 2.662,40 € 2.662,40 € 2.662,40 € 00 
01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.2102 

Interims-Unterschenkelprothese 
für Mobilitätsgrad 3+4 und 
Mobilitätsgrad 1+2 über 100 kg 
inkl. Innenschaft inkl. Struktur -
und Funktionspassteile 

Prothesenschaft aus einem für den Einzelfall geeignetem Material. Als geeignetes 
Material gelten ausschließlich Faserverbundwerkstoffe. 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- Alle Testschäfte 
- Alle Anproben; sowie Haus- und Klinikbesuche 
- Verlaufsdokumentation nach 2 und nach 4 Monaten (Anlage 10) 
- Optional Weichwandinnenschaft 
- Struktur- und Funktionsbauteile (Anlage 4, siehe § 7 Abs. 8) 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 7) 

Mögliche Zusätze: 
- Linerversorgung (24.00.06.2901) 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 
- Formgebende Prothesenverkleidung für Interimsprothesen (24.00.06.9900) 

Folgeverordnung mit Begründung: 
- Weiterer Interimsschaft (24.00.06.2103, siehe § 7) 

1, 2 4.576,00 € 4.576,00 € 4.576,00 € 00 

24.00.06.2103 

Interims-Unterschenkelschaft für 
Mobilitätsgrad 3+4 und 
Mobilitätsgrad 1+2 über 100 kg 
inkl. Innenschaft 

Prothesenschaft aus einem für den Einzelfall geeignetem Material. Als geeignetes 
Material gelten ausschließlich Faserverbundwerkstoffe. 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- Alle Testschäfte 
- Alle Anproben; sowie Haus- und Klinikbesuche 
- Optional Weichwandinnenschaft 
- bis zu 6 Monate Passformgarantie (siehe § 7) 

Mögliche Zusätze: 
- Linerversorgung (24.00.06.2901) 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 

Folgeverordnung mit Begründung: 
- Weiterer Interimsschaft (24.00.06.2103, siehe § 7) 

1, 2 3.161,60 € 3.161,60 € 3.161,60 € 00 
01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

Prothesenschaft Faserverbundwerkstoff 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- optional: gefensterter Schaft 
- optional: wasserfest 
- 1 Testschaft 
- 2 Anproben 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 8) 

zusätzlich ansetzbar: 
- Funktionsbauteile (24.00.06.9499 zzgl. entspr. 24.00.06.94xx) 
- Strukturbauteile (24.00.06.9599 zzgl. entspr. 24.00.06.95xx) 

24.00.06.2200 Unterschenkelschaft in Mögliche Zusätze: 1, 2 3.536,00 € 3.536,00 € 3.536,00 € 00 
Modularbauweise - Weichwandinnenschaft (24.00.06.2903) 

- Flexibler Innenschaft (Gepos 24.00.06.2902) 
- Oberschenkelhülse (Gepos 24.00.06.2904/2905) 
- Linerversorgung (24.00.06.2901, ggf. 24.00.06.9901) 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 
- Formgebende Prothesenverkleidung (24.00.06.2906) 
- Zubehör (Anlage 4) (24.00.06.9907) 
- Stumpfendbelastungskissen (24.00.06.2907) 

Nachtragskalkulation mit Begründung: 
- Weitere Anproben, sofern Anzahl Anproben aus Grundposition geleistet wurden (24.00.06.9904) 
- Weitere Testschäfte (24.00.06.2900) 

Abzug Testschaft in Höhe von 375,00 € (24.00.06.2202), wenn innerhalb Passformgarantie auch WGH 
gefertigt wird 

01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.2201 
Unterschenkelprothese in 
Schalenbauweise 

Unterschenkelprothese in Schalenbauweise 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- 1 Testschaft 
- 2 Anproben 
- optional kondylenübergreifend 
- optional wasserfest 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 8) 

zusätzlich ansetzbar: 
- Funktionsbauteile (24.00.06.9499 zzgl. entspr. 24.00.06.94xx) 
- Strukturbauteile (24.00.06.9599 zzgl. entspr. 24.00.06.95xx) 

Mögliche Zusätze: 
- Weichwandinnenschaft (24.00.06.2903) 
- Flexibler Innenschaft (Gepos 24.00.06.2902) 
- Oberschenkelhülse (Gepos 24.00.06.2904/2905) 
- Linerversorgung (24.00.06.2901, ggf. 24.00.06.9901) 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 
- Zubehör (Anlage 4) (24.00.06.9907) 
- Stumpfendbelastungskissen (24.00.06.2907) 

Nachtragskalkulation mit Begründung: 
- Weitere Anproben, sofern Anzahl Anproben aus Grundposition geleistet wurden (24.00.06.9904) 
- Weitere Testschäfte (24.00.06.2900) 

Abzug Testschaft in Höhe von 375,00 € (24.00.06.2202), wenn innerhalb Passformgarantie auch WGH 
gefertigt wird 

1, 2 4.409,60 € 4.409,60 € 4.409,60 € 00 

24.00.06.2202 

Abschlag zur 
Unterschenkelprothese wasserfest 
in Schalenbauweise oder 
Modularbauweise 

Unterschenkelprothese wurde als WGH in Schalenbauweise bzw. Modularbauweise 
innerhalb der Passformgarantie der Alltagsprothese gefertigt. 

1, 2 -375,00 € -375,00 € -375,00 € 00 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.2203 

Unterschenkelschaft in 
Schalenbauweise (unter 
Verwendung des vorhandenen 
Fußpassteils) 

Unterschenkelschaft in Schalenbauweise aus Faserverbundwerkstoff unter Verwendung 
des vorhandenen Fußprothesenpassteils 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- optional kondylenübergreifend 
- 1 Testschaft 
- 2 Anproben 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 8) 

zusätzlich ansetzbar: 
- Strukturbauteile (24.00.06.9599 zzgl. entspr. 24.00.06.95xx) 

Mögliche Zusätze: 
- Weichwandinnenschaft (24.00.06.2903) 
- Flexibler Innenschaft (Gepos 24.00.06.2902) 
- Oberschenkelhülse (Gepos 24.00.06.2904/2905) 
- Linerversorgung (24.00.06.2901, ggf. 24.00.06.9901) 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 
- Zubehör (Anlage 4) (24.00.06.9907) 
- Stumpfendbelastungskissen (24.00.06.2907) 

Nachtragskalkulation mit Begründung: 
- Weitere Anproben, sofern Anzahl Anproben aus Grundposition geleistet wurden 
(24.00.06.9904) 
- Weitere Testschäfte (24.00.06.2900) 

1, 2 4.243,20 € 4.243,20 € 4.243,20 € 00 
01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

Zusätze UKB 

24.00.06.2900 Testschaft für UKB 

Testschaft für UKB, in der Regel aus PETG 

Beinhaltet: 
- alle Modellarbeiten 
- Herstellung inkl. Material und Absicherung 
- 1 Anprobe 
- Tiefzieh- oder Eingußadapter 

Nachtragskalkulation mit Begründung: 
- Weitere Anproben, sofern Anzahl Anproben aus Grundposition geleistet wurden 
(24.00.06.9904) 

1, 2 624,00 € 624,00 € 624,00 € 00 
01 

24.00.06.2901 Liner bei UKB inkl. Aufschlag 

Aufschlag für Liner mit oder ohne distale Anbindung 

Beinhaltet: 
- Zuschnitt des Liners 
- Versiegeln der Schnittkante 

Kann bei Neu- und Folgeversorgungen angesetzt werden. 

1, 2 EK + 216,32 € EK + 216,32 € EK + 216,32 € 00 
01 

24.00.06.2902 flexibler Innenschaft für UKB 

flexibler Innenschaft für UKB, in der Regel PE 

Beinhaltet: 
- alle Modellarbeiten 
- Herstellung inkl. Material 
- Verbindung zum Schaft (z.B. Verschraubung, Velcro…..) 

Indikationen: 
- Bei Söderbergzuschnitt und bei extremen knöchernen Prominenzen zur flexiblen 
Stumpfbettung 

1, 2 416,00 € 416,00 € 416,00 € 00 
01 

24.00.06.2903 Weichwandinnenschaft UKB 

Weichwandinnenschaft für UKB aus für den Einzelfall geeigneten Polstermaterialien 

Beinhaltet: 
- alle Modellarbeiten 
- Herstellung inkl. Material 

Indikationen: 
- Kondylenbettung Münster (KBM) 
- Birnenförmige Stümpfe in Verbindung mit Liner 

1, 2 416,00 € 416,00 € 416,00 € 00 
01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.2904 Oberschenkelhülse aus Kunststoff 
ohne Gelenkschienen 

Oberschenkelhülse aus Kunststoff 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- alle Anproben 
- Verschlüsse 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 8) 

Mögliche Zusätze: 
- Struktur- und Funktionsbauteile (Gelenkschienen) 

1, 2 1.040,00 € 1.040,00 € 1.040,00 € 00 
01 

24.00.06.2905 Oberschenkelhülse aus Leder 
ohne Gelenkschienen 

Oberschenkelhülse aus Leder 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- alle Anproben 
- Verschlüsse 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 8) 

Mögliche Zusätze: 
- Struktur- und Funktionsbauteile (Gelenkschienen) 

1, 2 1.040,00 € 1.040,00 € 1.040,00 € 00 
01 

24.00.06.2906 

Formgebende 
Prothesenverkleidung aus PU-
Weichschaum UKB inkl. 
Anschlusskappe 

Prothesenverkleidung UKB (Weichschaum) 

Beinhaltet: 
- Anschlußkappe 
- Herstellung inkl. Material 
- 2 Kosmetikstrümpfe 

Bei der Verwendung eines Protektors kann diese Position 
nicht angesetzt werden. 

1, 2 865,28 € 865,28 € 865,28 € 00 
01 

24.00.06.2907 Stumpfendbelastungskissen aus 
PU-Schaum für UKB alle Formen inklusiv Einpassung 1, 2 66,56 € 66,56 € 66,56 € 00 

01 
Reparaturen / Instandsetzungen UKB 

24.00.06.2300 
Überprüfung und/oder 
Veränderung des dynamischen 
Aufbaues am UKB 

Begründung im KV muß angegeben werden (z.B. Änderung der Absatzhöhe, Veränderung 
Körpergewicht > 5 kg, Veränderung der Gelenkfunktionen, Endo-Prothesen) 

Die Position Montage (24.00.06.9300) kann zusätzlich angesetzt werden; Position kann 
einmal je Reparatur angesetzt werden 

Kann nicht bei Schafterneuerung angesetzt werden 

1, 2 41,60 € 41,60 € 41,60 € 01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.2301 Schaft verengen am UKB 

Inklusiv aller notwendigen Arbeiten wie einkleben von Polstermaterial, Kork oder ähnlichem. 
Nachlackierungen sind enthalten sowie die notwendige Anprobezeit. Grundstoffe und 
Verbrauchsmaterial sind enthalten. Kostenvoranschlag ist notwendig, die Position Montage 
(24.00.06.9300) kann bei Bedarf einmal zusätzlich berechnet werden. 

1, 2 166,40 € 166,40 € 166,40 € 01 

24.00.06.2302 Schaft erweitern am UKB 

Schaft durch Schleifen erweitern, inkl. Oberflächengestaltung, inkl. aller Materialien. 

Die Positionen Montage (24.00.06.9300) und Flex-Schaft-Montage (24.00.06.9309) können 
bei Bedarf jeweils einmalig zusätzlich beantragt werden. 

1, 2 109,82 € 109,82 € 109,82 € 01 

24.00.06.2303 Instandsetzung Prothesenüberzug 
(Strumpf) am UKB 

Beinhaltet einen Standardkosmetikstrumpf einfarbig, nicht beschichtet ohne weitere Zusätze, 
inkl. Einarbeiten von Öffnungen. 

1, 2 18,30 € 18,30 € 18,30 € 01 

24.00.06.2304 Instandsetzung der formgebenden 
Prothesenverkleidung am UKB 

Ausbesserungsarbeiten an der Oberfläche 
Beseitigung von Rissen 
(ohne Strümpfe) 

1, 2 133,12 € 133,12 € 133,12 € 01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

Knie-Ex-Prothesen 
Prothesenschaft aus einem für den Einzelfall geeignetem Material. Als geeignetes 
Material gelten ausschließlich Faserverbundwerkstoffe. 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- Alle Testschäfte 

24.00.06.3100 
Interims-
Knieexartikulationsprothese inkl. 
Struktur- und Funktionspassteile 

- Alle Anproben; sowie Haus- und Klinikbesuche 
- Verlaufsdokumentation nach 2 und nach 4 Monaten (Anlage 10) 
- flexibler Innenschaft (24.00.06.3902) oder Weichwandinnenschaft (24.00.06.3903) 
- Struktur- und Funktionsbauteile (Anlage 4, siehe § 7 Abs. 8) 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 7) 

1, 2 3.900,00 € 3.937,82 € 3.937,82 € 00 

Mögliche Zusätze: 
- Linerversorgung (24.00.06.3901) 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 
- Formgebende Prothesenverkleidung für Interimsprothesen (24.00.06.9900) 

Folgeverordnung mit Begründung: 
- Weiterer Interimsschaft (24.00.06.3101, siehe § 7) 

Prothesenschaft aus einem für den Einzelfall geeignetem Material. Als geeignetes 
Material gelten ausschließlich Faserverbundwerkstoffe. 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- Alle Testschäfte 

24.00.06.3101 Interims-Knieexartikulationsschaft 

- Alle Anproben; sowie Haus- und Klinikbesuche 
- flexibler Innenschaft (24.00.06.3902) oder Weichwandinnenschaft (24.00.06.3903) 
- bis zu 6 Monate Passformgarantie (siehe § 7) 1, 2 2.433,60 € 2.663,79 € 2.762,45 € 00 

01 

Mögliche Zusätze: 
- Linerversorgung (24.00.06.3901) 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 

Folgeverordnung mit Begründung: 
- Weiterer Interimsschaft (24.00.06.3101, siehe § 7) 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.3200 Knieexschaft in Modularbauweise 

Prothesenschaft in Faserverbundwerkstoff 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- optional: gefensterter oder Rahmenschaft 
- 1 Testschaft 
- 3 Anproben 
- optional Hart,-Weichguß 
- optional wasserfest 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 8) 

zusätzlich ansetzbar: 
- Funktionsbauteile (24.00.06.9499 zzgl. entspr. 24.00.06.94xx) 
- Strukturbauteile (24.00.06.9599 zzgl. entspr. 24.00.06.95xx) 

Mögliche Zusätze: 
- Weichwandinnenschaft (24.00.06.3903) 
- Flexibler Innenschaft (24.00.06.3902) 
- Linerversorgung (24.00.06.3901, ggf. 24.00.06.9901) 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 
- Formgebende Prothesenverkleidung (24.00.06.3904/3905) 
- Zubehör (Anlage 4) (24.00.06.9907) 
- Stumpfendbelastungskissen (24.00.06.3906) 

Nachtragskalkulation mit Begründung: 
- Weitere Anproben, sofern Anzahl Anproben aus Grundposition geleistet wurden (24.00.06.9904) 
- Weitere Testschäfte (24.00.06.3900) 

Abzug Testschaft in Höhe von 420,00 € (24.00.06.3201), wenn innerhalb Passformgarantie auch WGH 
gefertigt wird 

1, 2 2.184,00 € 3.269,30 € 3.734,43 € 00 
01 

24.00.06.3201 Abschlag zum Knieexschaft 
wasserfest in Modularbauweise 

Knieexschaft wurde als WGH in Modularbauweise innerhalb der Passformgarantie der 
Alltagsprothese gefertigt. 

1, 2 -420,00 € -420,00 € -420,00 € 00 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

Zusätze Knie-Ex-Prothesen 

24.00.06.3900 Testschaft für Knieex 

Testschaft für Knie-Ex, in der Regel aus PETG 

Beinhaltet: 
- alle Modellarbeiten 
- Herstellung inkl. Material und Absicherung 
- 1 Anprobe 
- Tiefzieh- oder Eingußadapter 

Nachtragskalkulation mit Begründung: 
- Weitere Anproben, sofern Anzahl Anproben aus Grundposition geleistet wurden 
(24.00.06.9904) 

1, 2 436,80 € 776,64 € 922,28 € 00 
01 

24.00.06.3901 Liner bei Knie-Ex inkl. Aufschlag 

Aufschlag für Liner mit oder ohne distale Anbindung 

Beinhaltet: 
- Zuschnitt des Liners 
- Versiegeln der Schnittkante 

Kann bei Neu- und Folgeversorgungen angesetzt werden. 

1, 2 EK + 166,40 € EK + 166,40 € EK + 166,40 € 00 
01 

24.00.06.3902 
flexibler Innenschaft für 
Knieex/transkondyläre OS-
Prothese 

flexibler Innenschaft für Knieex/transkondyläre OS-Prothese, in der Regel PE 

Beinhaltet: 
- alle Modellarbeiten 
- Herstellung inkl. Material 
- Verbindung zum Schaft (z.B. Verschraubung, Velcro…..) 

Indikationen: 
- in Kombination mit Linerversorgung 
- bei WGH 
- nicht in Kombination mit Weichwandinnenschaft 

1, 2 286,00 € 354,94 € 384,48 € 00 
01 

24.00.06.3903 Weichwandinnenschaft Knieex 

Weichwandinnenschaft für Knie-Ex aus für den Einzelfall geeigneten Polstermaterialien 

Beinhaltet: 
- alle Modellarbeiten 
- Herstellung inkl. Material 
- alle Verstärkungen 
- Öffnungsschlitze mit Ausrißsicherung, ggf. Reißverschluss 
- mindestens eine Rotationsstabilisierung 

Indikationen: 
- nicht in Verbindung mit Liner 

1, 2 338,00 € 388,89 € 410,71 € 00 
01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

Prothesenverkleidung Knieex (Weichschaum) 

24.00.06.3904 

Formgebende 
Prothesenverkleidung aus PU- 
Weichschaum Knieex inkl. 
Anschlusskappe 

Beinhaltet: 
- Anschlußkappe 
- Herstellung inkl. Material 
- 2 Kosmetikstrümpfe 

Indikationen: 
- mechanische Kniegelenke 

1, 2 644,80 € 783,70 € 843,23 € 00 
01 

Bei der Verwendung eines Protektors kann diese Position nicht angesetzt werden. 

Prothesenverkleidung Knieex (2-geteilt mit Beschichtung) 

Beinhaltet: 
- Formausgleich am Schaft 
- Kniedummy 
- Herstellung inkl. Material (z.B. Plastazote) 
- Zugang zu Ladestecker 
- Beschichtung 
- Fotodokumentation bei Abrechnung 

24.00.06.3905 

Formgebende 
Prothesenverkleidung aus PU-
Weichschaum Knieex inkl. 

Indikationen: 
- elektronische Kniegelenke 

2 1.040,00 € 1.369,94 € 1.511,34 € 00 
Anschlusskappe mit Beschichtung -
zweiteilig-

Mindesthaltbarkeitsdauer/Garantie von beschichteten, formgebenden 
Prothesenverkleidungen sind 2 Jahre. Alle Beschädigungen, die nicht zu einem 
Funktionsverlust führen (z.B. Druckstellen, Falten, Verfärbungen), sind von der Garantie 
umfasst. Ausnahme sind Beschädigungen, die einen Funktionsverlust der formgebenden 
Prothesenverkleidungen bedeuten, wie z.B. stark beschädigte Beschichtung mit strukturellem 
Defekt des Schaumstoffs. In diesen Fällen kann nach Einzelfallprüfung und Genehmigung 
der AOK eine Erneuerung (24.00.06.9307) erfolgen, zur Beantragung ist eine 
Fotodokumentation vorzulegen. 

Bei der Verwendung eines Protektors kann diese Position nicht angesetzt werden. 

24.00.06.3906 Stumpfendbelastungskissen aus 
PU-Schaum für Knieex alle Formen inklusiv Einpassung 1, 2 67,60 € 67,60 € 67,60 € 00 

01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

Reparaturen / Instandsetzungen Knie-Ex-Prothesen 

24.00.06.3300 
Überprüfung und/oder 
Veränderung des dynamischen 
Aufbaues am Knieex 

Begründung im KV muß angegeben werden (z.B. Änderung der Absatzhöhe, Veränderung 
Körpergewicht > 5 kg, Veränderung der Gelenkfunktionen, Endo-Prothesen) 
Montage (24.00.06.9300) kann zusätzlich angesetzt werden; Position kann einmal je 
Reparatur angesetzt werden. 

Kann nicht bei Schafterneuerung angesetzt werden 

1, 2 58,24 € 58,24 € 58,24 € 01 

24.00.06.3301 Schaft verengen am Knieex 

Inklusiv aller notwendigen Arbeiten wie einkleben von Polstermaterial, Kork oder ähnlichem. 
Nachlackierungen sind enthalten sowie die notwendige Anprobezeit. Grundstoffe und 
Verbrauchsmaterial sind enthalten. Kostenvoranschlag ist notwendig, die Position Montage 
(24.00.06.9300) und Flex-Schaft-Montage (24.00.06.9309) kann bei Bedarf einmal zusätzlich 
berechnet werden. 

1, 2 199,68 € 199,68 € 199,68 € 01 

24.00.06.3302 Schaft erweitern am Knieex 

Schaft durch Schleifen erweitern, inkl. Oberflächengestaltung, inkl. aller Materialien. 

Die Positionen Montage (24.00.06.9300) und Flex-Schaft-Montage (24.00.06.9309) können 
bei Bedarf jeweils einmalig zusätzlich beantragt werden. 

1, 2 191,36 € 191,36 € 191,36 € 01 

24.00.06.3303 Instandsetzung Prothesenüberzug 
(Strumpf) am Knieex 

Beinhaltet einen Standardkosmetikstrumpf einfarbig, nicht beschichtet ohne weitere Zusätze, 
inkl. Einarbeiten von Öffnungen. 

1, 2 21,63 € 21,63 € 21,63 € 01 

24.00.06.3304 Instandsetzung der formgebenden 
Prothesenverkleidung am Knieex 

Ausbesserungsarbeiten an der Oberfläche 
Beseitigung von Rissen 
(ohne Strümpfe) 

1, 2 174,72 € 174,72 € 174,72 € 01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

Oberschenkelprothesen 
Prothesenschaft aus einem für den Einzelfall geeignetem Material. Als nicht geeignetes 
Material gilt jedenfalls die Kombination aus tiefgezogenem Thermoplast mit einer zirkulären 
Sicherungsbinde. 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- Alle Testschäfte 

24.00.06.4100 

Interims-Oberschenkelprothese für 
Mobilitätsgrad 1+2 bis 100 kg 
Körpergewicht inkl. Struktur- und 
Funktionspassteile 

- Alle Anproben; sowie Haus- und Klinikbesuche 
- Verlaufsdokumentation nach 2 und nach 4 Monaten (Anlage 10) 
- Struktur- und Funktionsbauteile (Anlage 4, siehe § 7 Abs. 8) 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 7) 

1, 2 4.409,60 € 4.409,60 € 4.409,60 € 00 

Mögliche Zusätze: 
- Linerversorgung (24.00.06.4901) 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 
- Flexibler Innenschaft (24.00.06.4902) 
- Formgebende Prothesenverkleidung für Interimsprothesen (24.00.06.9900) 

Folgeverordnung mit Begründung: 
- Weiterer Interimsschaft (24.00.06.4101, siehe § 7) 

24.00.06.4101 
Interims-Oberschenkelschaft für 
Mobilitätsgrad 1+2 bis 100 kg 
Körpergewicht 

Prothesenschaft aus einem für den Einzelfall geeignetem Material. Als nicht geeignetes 
Material gilt jedenfalls die Kombination aus tiefgezogenem Thermoplast mit einer zirkulären 
Sicherungsbinde. 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- Alle Testschäfte 
- Alle Anproben; sowie Haus- und Klinikbesuche 
- bis zu 6 Monate Passformgarantie (siehe § 7) 

Mögliche Zusätze: 
- Linerversorgung (24.00.06.4901) 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 
- Flexibler Innenschaft (24.00.06.4902) 

Folgeverordnung mit Begründung: 
- Weiterer Interimsschaft (24.00.06.4101, siehe § 7) 

1, 2 3.078,40 € 3.078,40 € 3.078,40 € 00 
01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 
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e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
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24.00.06.4102 

Interims-Oberschenkelprothese für 
Mobilitätsgrad 1+2 über 100 kg 
inkl. Struktur- und 
Funktionspassteile 

Prothesenschaft aus einem für den Einzelfall geeignetem Material. Als geeignetes 
Material gelten ausschließlich Faserverbundwerkstoffe. 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- Alle Testschäfte 
- Alle Anproben; sowie Haus- und Klinikbesuche 
- Verlaufsdokumentation nach 2 und nach 4 Monaten (Anlage 10) 
- Struktur- und Funktionsbauteile (Anlage 4, siehe § 7 Abs. 8) 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 7) 

Mögliche Zusätze: 
- Linerversorgung (24.00.06.4901) 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 
- Flexibler Innenschaft (24.00.06.4902) 
- Formgebende Prothesenverkleidung für Interimsprothesen (24.00.06.9900) 

Folgeverordnung mit Begründung: 
- Weiterer Interimsschaft (24.00.06.4103, siehe § 7) 

1, 2 5.574,40 € 5.574,40 € 5.574,40 € 00 

24.00.06.4103 

Interims-Oberschenkelschaft, 
physiologisch 
Mobilitätsgrad 1+2 über 100 kg 
und Mobilitätsgrad 3+4 

Prothesenschaft aus einem für den Einzelfall geeignetem Material. Als geeignetes 
Material gelten ausschließlich Faserverbundwerkstoffe. 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- Alle Testschäfte 
- Alle Anproben; sowie Haus- und Klinikbesuche 
- bis zu 6 Monate Passformgarantie (siehe § 7) 

Mögliche Zusätze: 
- Linerversorgung (24.00.06.4901) 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 
- Flexibler Innenschaft (24.00.06.4902) 

Folgeverordnung mit Begründung: 
- Weiterer Interimsschaft (24.00.06.4103, siehe § 7) 

1, 2 4.409,60 € 4.409,60 € 4.409,60 € 00 
01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.4104 
Interims-Oberschenkelprothese für 
Mobilitätsgrad 3+4 inkl. Struktur- 
und Funktionspassteile 

Prothesenschaft aus einem für den Einzelfall geeignetem Material. Als geeignetes 
Material gelten ausschließlich Faserverbundwerkstoffe. 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- Alle Testschäfte 
- Alle Anproben; sowie Haus- und Klinikbesuche 
- Verlaufsdokumentation nach 2 und nach 4 Monaten (Anlage 10) 
- Struktur- und Funktionsbauteile (Anlage 4, siehe § 7 Abs. 8) 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 7) 

Mögliche Zusätze: 
- Linerversorgung (24.00.06.4901) 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 
- Flexibler Innenschaft (24.00.06.4902) 
- Formgebende Prothesenverkleidung für Interimsprothesen (24.00.06.9900) 

Folgeverordnung mit Begründung: 
- Weiterer Interimsschaft (24.00.06.4103, siehe § 7) 

1, 2 6.780,80 € 6.780,80 € 6.780,80 € 00 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.4200 
Oberschenkelschaft in 
Modularbauweise, 
sitzbeinunterstützend 

Prothesenschaft in Faserverbundwerkstoff, Schaftform: sitzbeinunterstützend 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- optional: gefensterter oder Rahmenschaft 
- optional wasserfest 
- 1 Testschaft 
- 3 Anproben 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 8) 

zusätzlich ansetzbar: 
- Funktionsbauteile (24.00.06.9499 zzgl. entspr. 24.00.06.94xx) 
- Strukturbauteile (24.00.06.9599 zzgl. entspr. 24.00.06.95xx) 

Mögliche Zusätze: 
- Flexibler Innenschaft (24.00.06.4902) 
- Linerversorgung (24.00.06.4901, ggf. 24.00.06.9901) 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 
- Formgebende Prothesenverkleidung (24.00.06.4904/4905) 
- Zubehör (Anlage 4) (24.00.06.9907) 
- Stumpfendbelastungskissen (24.00.06.4906) 

Nachtragskalkulation mit Begründung: 
- Weitere Anproben, sofern Anzahl Anproben aus Grundposition geleistet wurden (24.00.06.9904) 
- Weitere Testschäfte (24.00.06.4900) 

Abzug Testschaft in Höhe von 420,00 € (24.00.06.4202), wenn innerhalb Passformgarantie auch WGH 
gefertigt wird 

1, 2 3.993,60 € 3.993,60 € 3.993,60 € 00 
01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.4201 

Oberschenkelschaft in 
Modularbauweise, 
sitzbeinumgreifend mit glutealer 
Weichteilanstützung (z.B. CAT-
CAM) 

Prothesenschaft in Faserverbundwerkstoff, Schaftform: sitzbeinumgreifend mit glutealer 
Weichteilanstützung 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- optional: gefensterter oder Rahmenschaft 
- optional wasserfest 
- 1 Testschaft 
- 3 Anproben 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 8) 

zusätzlich ansetzbar: 
- Funktionsbauteile (24.00.06.9499 zzgl. entspr. 24.00.06.94xx) 
- Strukturbauteile (24.00.06.9599 zzgl. entspr. 24.00.06.95xx) 

Mögliche Zusätze: 
- Flexibler Innenschaft (24.00.06.4902) 
- HTV-Innenschaft (24.00.06.4903) 
- Linerversorgung (24.00.06.4901, ggf. 24.00.06.9901) 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 
- Formgebende Prothesenverkleidung (24.00.06.4904/4905) 
- Zubehör (Anlage 4) (24.00.06.9907) 
- Stumpfendbelastungskissen (24.00.06.4906) 

Nachtragskalkulation mit Begründung: 
- Weitere Anproben, sofern Anzahl Anproben aus Grundposition geleistet wurden (24.00.06.9904) 
- Weitere Testschäfte (24.00.06.4900) 

Abzug Testschaft in Höhe von 420,00 € (24.00.06.4202), wenn innerhalb Passformgarantie auch WGH 
gefertigt wird 

1, 2 4.409,60 € 4.409,60 € 4.409,60 € 00 
01 

24.00.06.4202 Abschlag für Oberschenkelschaft 
wasserfest 

Oberschenkelschaft wurde als WGH in Modularbauweise innerhalb der 
Passformgarantie der Alltagsprothese gefertigt. 1, 2 -420,00 € -420,00 € -420,00 € 00 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

Oberschenkelschaft in 

Prothesenschaft in Faserverbundwerkstoff, Schaftform: Sitzbein/Ramus umgreifend 
ohne gluteale Weichteilanstützung 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- optional: gefensterter oder Rahmenschaft 
- 1 Testschaft 
- 4 Anproben 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 8) 

zusätzlich ansetzbar: 
- Funktionsbauteile (24.00.06.9499 zzgl. entspr. 24.00.06.94xx) 

Modularbauweise, Sitzbein/ - Strukturbauteile (24.00.06.9599 zzgl. entspr. 24.00.06.95xx) 00 24.00.06.4203 Ramus umgreifend ohne gluteale 2 5.158,40 € 5.158,40 € 5.158,40 € 
Weichteilanstützung (z.B. MAS), 
Mobilitätsgrad 1 und 2 

Mögliche Zusätze: 
- Flexibler Innenschaft (24.00.06.4902) 
- HTV-Innenschaft (24.00.06.4903) 
- Linerversorgung (24.00.06.4901, ggf. 24.00.06.9901) 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 
- Formgebende Prothesenverkleidung (24.00.06.4904/4905) 
- Zubehör (Anlage 4) (24.00.06.9907) 
- Stumpfendbelastungskissen (24.00.06.4906) 

Nachtragskalkulation mit Begründung: 
- Weitere Anproben, sofern Anzahl Anproben aus Grundposition geleistet wurden 
(24.00.06.9904) 
- Weitere Testschäfte (24.00.06.4900) 

01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

Oberschenkelschaft in 

Prothesenschaft in Faserverbundwerkstoff, Schaftform: Sitzbein/Ramus umgreifend 
ohne gluteale Weichteilanstützung 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- optional: gefensterter oder Rahmenschaft 
- 1 Testschaft 
- 4 Anproben 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 8) 

zusätzlich ansetzbar: 
- Funktionsbauteile (24.00.06.9499 zzgl. entspr. 24.00.06.94xx) 

Modularbauweise, Sitzbein/ - Strukturbauteile (24.00.06.9599 zzgl. entspr. 24.00.06.95xx) 00 24.00.06.4204 Ramus umgreifend ohne gluteale 2 5.657,60 € 5.657,60 € 5.657,60 € 
Weichteilanstützung (z.B. MAS), 
Mobilitätsgrad 3 und 4 

Mögliche Zusätze: 
- Flexibler Innenschaft (24.00.06.4902) 
- HTV-Innenschaft (24.00.06.4903) 
- Linerversorgung (24.00.06.4901, ggf. 24.00.06.9901) 
- Stumpfstrümpfe (24.00.06.9908) 
- Formgebende Prothesenverkleidung (24.00.06.4904/4905) 
- Zubehör (Anlage 4) (24.00.06.9907) 
- Stumpfendbelastungskissen (24.00.06.4906) 

Nachtragskalkulation mit Begründung: 
- Weitere Anproben, sofern Anzahl Anproben aus Grundposition geleistet wurden 
(24.00.06.9904) 
- Weitere Testschäfte (24.00.06.4900) 

01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

Zusätze OKB 

24.00.06.4900 Testschaft für OKB 

Testschaft für OKB, in der Regel aus PETG 

Beinhaltet: 
- alle Modellarbeiten 
- Herstellung inkl. Material und Absicherung 
- 1 Anprobe 
- Tiefzieh- oder Eingußadapter 

Nachtragskalkulation mit Begründung: 
- Weitere Anproben, sofern Anzahl Anproben aus Grundposition geleistet wurden 
(24.00.06.9904) 

1, 2 698,88 € 698,88 € 698,88 € 00 
01 

24.00.06.4901 Liner bei OKB inkl. Aufschlag 

Aufschlag für Liner mit oder ohne distale Anbindung 

Beinhaltet: 
- Zuschnitt des Liners 
- Versiegeln der Schnittkante 

Kann bei Neu- und Folgeversorgungen angesetzt werden. 

1, 2 EK + 266,24 € EK + 266,24 € EK + 266,24 € 00 
01 

24.00.06.4902 flexibler Innenschaft für OKB 

flexibler Innenschaft für OKB, in der Regel PE 

Beinhaltet: 
- alle Modellarbeiten 
- Herstellung inkl. Material 
- Verbindung zum Schaft (z.B. Verschraubung, Velcro…..) 

Indikationen: 
- in Kombination mit Linerversorgung 
- bei Interimsversorgung 
- bei Vollkontaktschaft 
- bei WGH 

1, 2 457,60 € 457,60 € 457,60 € 00 
01 

24.00.06.4903 HTV-Silikon-Kontaktschaftsystem 

HTV-Innenschaft für OKB 

Beinhaltet: 
- alle Modellarbeiten 
- Herstellung inkl. Material (mind. 2 Shorehärten) 
- Verbindung zum Schaft (z.B. Verschraubung, Velcro…..) 

Indikationen: 
- nicht bei Mobilitätsgrad 1 
- nicht bei sitzbeinunterstützender Schaftform 
- nicht bei WGH 
- nicht in Kombination mit flexiblem Innenschaft oder Linerversorgung abrechenbar 

2 1.913,60 € 1.913,60 € 1.913,60 € 00 
01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.4904 

Formgebende 
Prothesenverkleidung aus PU-
Weichschaum OKB inkl. 
Anschlusskappe 

Prothesenverkleidung OKB (Weichschaum) 

Beinhaltet: 
- Anschlußkappe 
- Herstellung inkl. Material 
- 2 Kosmetikstrümpfe 

Indikationen: 
- mechanische Kniegelenke 

Bei der Verwendung eines Protektors kann diese Position nicht angesetzt werden. 

1, 2 1.031,68 € 1.031,68 € 1.031,68 € 00 
01 

24.00.06.4905 

Formgebende 
Prothesenverkleidung aus PU-
Weichschaum OKB inkl. 
Anschlusskappe mit Beschichtung -
zweiteilig-

Prothesenverkleidung OKB (2-geteilt mit Beschichtung) 

Beinhaltet: 
- Formausgleich am Schaft 
- Kniedummy 
- Herstellung inkl. Material (z.B. Plastazote) 
- Zugang zu Ladestecker 
- Beschichtung 
- Fotodokumentation bei Abrechnung 

Indikationen: 
- elektronische Kniegelenke 

Mindesthaltbarkeitsdauer/Garantie von beschichteten, formgebenden 
Prothesenverkleidungen sind 2 Jahre. Alle Beschädigungen, die nicht zu einem 
Funktionsverlust führen (z.B. Druckstellen, Falten, Verfärbungen), sind von der Garantie 
umfasst. Ausnahme sind Beschädigungen, die einen Funktionsverlust der formgebenden 
Prothesenverkleidungen bedeuten, wie z.B. stark beschädigte Beschichtung mit strukturellem 
Defekt des Schaumstoffs. In diesen Fällen kann nach Einzelfallprüfung und Genehmigung 
der AOK eine Erneuerung (24.00.06.9307) erfolgen, zur Beantragung ist eine 
Fotodokumentation vorzulegen. 

Bei der Verwendung eines Protektors kann diese Position nicht angesetzt werden. 

2 1.664,00 € 1.664,00 € 1.664,00 € 00 

24.00.06.4906 Stumpfendbelastungskissen aus 
PU-Schaum für OKB alle Formen inklusiv Einpassung 1, 2 66,56 € 66,56 € 66,56 € 00 

Seite 25 von 49 



              
             

 
  

 

         

 

 
  

        
      

         
 

     

                                           

  

       
         

         
       

 

                                     

  

       

      
     

                                     

           
   

                                           

  
 

   
  

 
                                     

    

   

Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

Reparaturen / Instandsetzungen OKB 

24.00.06.4300 
Überprüfung und/oder 
Veränderung des dynamischen 
Aufbaues am OKB 

Begründung im KV muß angegeben werden (z.B. Änderung der Absatzhöhe, Veränderung 
Körpergewicht > 5 kg, Veränderung der Gelenkfunktionen, Endo-Prothesen) 
Montage (24.00.06.9300) kann zusätzlich angesetzt werden; Position kann einmal je 
Reparatur angesetzt werden. 

Kann nicht bei Schafterneuerung angesetzt werden 

1, 2 58,24 € 58,24 € 58,24 € 01 

24.00.06.4301 Schaft verengen am OKB 

Inklusiv aller notwendigen Arbeiten wie einkleben von Polstermaterial, Kork oder ähnlichem. 
Nachlackierungen sind enthalten sowie die notwendige Anprobezeit. Grundstoffe und 
Verbrauchsmaterial sind enthalten. Kostenvoranschlag ist notwendig, die Position Montage 
(24.00.06.9300) und Flex-Schaft-Montage (24.00.06.9309) kann bei Bedarf einmal zusätzlich 
berechnet werden. 

1, 2 199,68 € 199,68 € 199,68 € 01 

24.00.06.4302 Schaft erweitern am OKB 

Schaft durch Schleifen erweitern, inkl. Oberflächengestaltung, inkl. aller Materialien. 

Die Positionen Montage (24.00.06.9300) und Flex-Schaft-Montage (24.00.06.9309) können 
bei Bedarf jeweils einmalig zusätzlich beantragt werden. 

1, 2 191,36 € 191,36 € 191,36 € 01 

24.00.06.4303 Instandsetzung Prothesenüberzug 
(Strumpf) am OKB 

Beinhaltet einen Standardkosmetikstrumpf einfarbig, nicht beschichtet ohne weitere Zusätze, 
inkl. Einarbeiten von Öffnungen. 

1, 2 21,63 € 21,63 € 21,63 € 01 

24.00.06.4304 Instandsetzung der formgebenden 
Prothesenverkleidung am OKB 

Ausbesserungsarbeiten an der Oberfläche 
Beseitigung von Rissen 
(ohne Strümpfe) 

1, 2 174,72 € 174,72 € 174,72 € 01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

Hüft-Ex-Prothesen 

24.00.06.5100 

Interims-
Hüftexartikulationsprothese mit 
circulär verlaufendem Beckenkorb 
und ventral gelegener 
Verschlusstechnik für 
Mobilitätsgrad 1+2 inkl. Struktur- 
und Funktionspassteile 

Beckenkorb aus einem für den Einzelfall geeignetem Material. Als geeignetes Material 
gelten ausschließlich Faserverbundwerkstoffe. 

Beinhaltet: 
- Dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- Alle Modellarbeiten 
- Ventraler Verschluß 
- Alle Polsterungen und Bettungen 
- Alle Testbeckenkörbe aus Faserverbundwerkstoff 
- Alle Anproben; sowie Haus- und Klinikbesuche 
- Verlaufsdokumentation nach 2 und nach 4 Monaten (Anlage 10) 
- Strukur- und Funktionsbauteile (Anlage 4, siehe § 7 Abs. 8) 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 7) 

Mögliche Zusätze: 
- Stumpfstrumpfhosen 
- Flexibler Innenschaft (24.00.06.5902) 
- Formgebende Prothesenverkleidung für Interims-Hüftexartikulationsprothese 
(24.00.06.5900) 

Indikationen: 
- Betrifft nicht inkomplette und komplette Hemipelvektomien 

Folgeverordnung: 
- Weiterer Interimsbeckenkorb (24.00.06.5102) 

2 5.928,00 € 6.060,29 € 6.060,29 € 00 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.5101 

Interims-
Hüftexartikulationsprothese mit 
circulär verlaufendem Beckenkorb 
und ventral gelegener 
Verschlusstechnik für 
Mobilitätsgrad 3+4 inkl. Struktur- 
und Funktionspassteile 

Beckenkorb aus einem für den Einzelfall geeignetem Material. Als geeignetes Material 
gelten ausschließlich Faserverbundwerkstoffe. 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- ventraler Verschluß 
- alle Polsterungen und Bettungen 
- alle Testbeckenkörbe aus Faserverbundwerkstoff 
- alle Anproben; sowie Haus- und Klinikbesuche 
- Verlaufsdokumentation nach 2 und nach 4 Monaten (Anlage 10) 
- Strukur- und Funktionsbauteile (Anlage 4, siehe § 7 Abs. 8) 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 7) 

Mögliche Zusätze: 
- Stumpfstrumpfhosen 
- Flexibler Innenschaft (24.00.06.5902) 
- Formgebende Prothesenverkleidung für Interims-Hüftexartikulationsprothese 
(24.00.06.5900) 

Indikationen: 
- Betrifft nicht inkomplette und komplette Hemipelvektomien 

Folgeverordnung: 
- Weiterer Interimsbeckenkorb (24.00.06.5102) 

2 8.112,00 € 8.112,00 € 8.112,00 € 00 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.5102 
Interims-Beckenkorb circulär 
verlaufend und ventral gelegener 
Verschlusstechnik 

Beckenkorb aus einem für den Einzelfall geeignetem Material. Als geeignetes Material 
gelten ausschließlich Faserverbundwerkstoffe. 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- ventraler Verschluß 
- alle Polsterungen und Bettungen 
- alle Testbeckenkörbe aus Faserverbundwerkstoff 
- alle Anproben; sowie Haus- und Klinikbesuche 
- Verlaufsdokumentation nach 2 und nach 4 Monaten (Anlage 10) 
- Strukur- und Funktionsbauteile (Anlage 4, siehe § 7 Abs. 8) 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 7) 

Mögliche Zusätze: 
- Stumpfstrumpfhosen 
- Flexibler Innenschaft (24.00.06.5902) 

Indikationen: 
- Betrifft nicht inkomplette und komplette Hemipelvektomien 

Folgeverordnung: 
- Weiterer Interimsbeckenkorb (24.00.06.5102) 

2 4.160,00 € 4.549,84 € 4.716,91 € 00 
01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

Beckenkorb bei 
Hüftexartikulationsprothese in 

Beckenkorb in Faserverbundwerkstoff: einteilig/circulär 

Beinhaltet: 
- dreidimensionale Formerfassung oder Gipsabdruck 
- alle Modellarbeiten 
- optional: gefensterter Beckenkorb oder Rahmenkonstruktion 
- 1 Testschaft aus Faserverbundwerkstoff 
- 4 Anproben 
- ventraler Verschluß 
- alle Polsterungen und Bettungen 
- 6 Monate Passformgarantie (siehe § 8) 

zusätzlich ansetzbar: 
- Funktionsbauteile (24.00.06.9499 zzgl. entspr. 24.00.06.94xx) 

24.00.06.5200 Modularbauweise, circulär - Strukturbauteile (24.00.06.9599 zzgl. entspr. 24.00.06.95xx) 2 4.264,00 € 5.790,12 € 6.444,18 € 00 

verlaufend mit ventral gelegener 
Verschlusstechnik Mögliche Zusätze: 

- Flexibler Innenschaft (24.00.06.5902) 
- HTV-Innenschaft (24.00.06.5903) 
- Formgebende Prothesenverkleidung (24.00.06.5904/5905/5906) 
- Zubehör (Anlage 4) (24.00.06.9907) 

Nachtragskalkulation mit Begründung: 
- Weitere Anproben, sofern Anzahl Anproben aus Grundposition geleistet wurden (24.00.06.9904) 
- Weitere Testschäfte (24.00.06.5901) 

Indikationen: 
nicht bei Hemipelvektomie und Teilhemipelvektomie 

01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

Zusätze Hüft-Ex-Prothesen 

24.00.06.5900 
Formgebende 
Prothesenverkleidung für Interims-
Hüftexartikulationsprothese 

Formgebende Prothesenverkleidung für Interims-Hüftexartikulationsprothesen 

Beinhaltet: 
- Abnehmbare PUR-Schaumstoffverkleidung Oberschenkel lang 
- 2 Kosmetikstrümpfe 

Kann je Interimsphase nur einmal abgerechnet werden. 

2 395,20 € 395,20 € 395,20 € 00 

24.00.06.5901 Testschaft für Hüftex 

Testschaft für Hüft-Ex aus Faserverbundwerkstoff zur statischen und dynamischen 
Erprobung 

Beinhaltet: 
- alle Modellarbeiten 
- Herstellung inkl. Material und Absicherung 
- 1 Anprobe 
- Tiefzieh- oder Eingußadapter 

Nachtragskalkulation mit Begründung: 
- Weitere Anproben, sofern Anzahl Anproben aus Grundposition geleistet wurden 
(24.00.06.9904) 

2 936,00 € 1.555,05 € 1.820,36 € 00 
01 

24.00.06.5902 flexibler Innenschaft für 
Hüftschaftsysteme 

flexibler Innenschaft für Hüft-Ex, in der Regel PE 

Beinhaltet: 
- alle Modellarbeiten 
- Herstellung inkl. Material 
- Verbindung zum Schaft (z.B. Verschraubung, Velcro…..) 

2 624,00 € 697,01 € 728,30 € 00 

HTV-Innenschaft für circulär verlaufenden Beckenkorb 

24.00.06.5903 HTV-Silikon-Kontaktschaftsystem 
bei Hüftexartikulation 

Beinhaltet: 
- alle Modellarbeiten 
- Herstellung inkl. Material (mind. 2 Shorehärten) 
- Verbindung zum Schaft (z.B. Verschraubung, Velcro…..) 2 2.288,00 € 2.288,00 € 2.288,00 € 00 

Indikationen: 
- nicht bei Mobilitätsgrad 1 

Nicht in Kombination mit flexiblem Innenschaft abrechenbar. 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.5904 

Formgebende 
Prothesenverkleidung aus PU-
Weichschaum Hüftex inkl. 
Anschlusskappe 

Prothesenverkleidung Hüft-Ex (Weichschaum) 

Beinhaltet: 
- Anschlußkappe 
- Herstellung inkl. Material 
- 2 Kosmetikstrümpfe 

Indikationen: 
- mechanische Kniegelenke 
- einfache Hüftgelenke (z.B. 7E5, 7E7…) 

Bei der Verwendung eines Protektors kann diese Position nicht angesetzt werden. 

2 873,60 € 1.163,70 € 1.288,04 € 00 
01 

24.00.06.5905 

Formgebende 
Prothesenverkleidung aus PU-
Weichschaum Hüftex inkl. 
Anschlusskappe mit Beschichtung -
zweiteilig 

Prothesenverkleidung Hüft-Ex (2-geteilt mit Beschichtung) 

Beinhaltet: 
- Anschlußkappe 
- Kniedummy 
- Herstellung inkl. Material (z.B. Plastazote, Weichschaum) 
- Zugang zu Ladestecker 
- Beschichtung 
- Fotodokumentation bei Abrechnung 

Indikationen: 
- elektronische Kniegelenke 
- hydraulische Hüftgelenke 

Mindesthaltbarkeitsdauer/Garantie von beschichteten, formgebenden 
Prothesenverkleidungen sind 2 Jahre. Alle Beschädigungen, die nicht zu einem 
Funktionsverlust führen (z.B. Druckstellen, Falten, Verfärbungen), sind von der Garantie 
umfasst. Ausnahme sind Beschädigungen, die einen Funktionsverlust der formgebenden 
Prothesenverkleidungen bedeuten, wie z.B. stark beschädigte Beschichtung mit strukturellem 
Defekt des Schaumstoffs. In diesen Fällen kann nach Einzelfallprüfung und Genehmigung 
der AOK eine Erneuerung (24.00.06.9307) erfolgen, zur Beantragung ist eine 
Fotodokumentation vorzulegen. 

Bei der Verwendung eines Protektors kann diese Position nicht angesetzt werden. 

2 1.040,00 € 1.665,72 € 1.933,88 € 00 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.5906 

Formgebende 
Prothesenverkleidung aus PU-
Weichschaum Hüftex inkl. 
Anschlusskappe mit Beschichtung 
- dreiteilig -

Prothesenverkleidung Hüft-Ex (3-geteilt mit Beschichtung) 

Beinhaltet: 
- Formausgleich am Beckenkorb 
- Träger Oberschenkelformteil 
- Kniedummy 
- Herstellung inkl. Material (z.B. Plastazote, Weichschaum) 
- Zugang zu Ladestecker 
- Beschichtung 
- Fotodokumentation bei Abrechnung 

Indikationen: 
- elektronische Kniegelenke 
- hydraulische Hüftgelenke 

Mindesthaltbarkeitsdauer/Garantie von beschichteten, formgebenden 
Prothesenverkleidungen sind 2 Jahre. Alle Beschädigungen, die nicht zu einem 
Funktionsverlust führen (z.B. Druckstellen, Falten, Verfärbungen), sind von der Garantie 
umfasst. Ausnahme sind Beschädigungen, die einen Funktionsverlust der formgebenden 
Prothesenverkleidungen bedeuten, wie z.B. stark beschädigte Beschichtung mit strukturellem 
Defekt des Schaumstoffs. In diesen Fällen kann nach Einzelfallprüfung und Genehmigung 
der AOK eine Instandsetzung nach KV erfolgen, zur Beantragung ist eine Fotodokumentation 
vorzulegen. 

Bei der Verwendung eines Protektors kann diese Position nicht angesetzt werden. 

2 2.080,00 € 2.294,04 € 2.385,77 € 00 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

Reparatur / Instandsetzung Hüft-Ex 
Begründung im KV muß angegeben werden (z.B. Änderung der Absatzhöhe, Veränderung 
Körpergewicht > 5 kg, Veränderung der Gelenkfunktionen, Endo-Prothesen) 

24.00.06.5300 

Überprüfung und/oder 
Veränderung des dynamischen 
Aufbaues an der Hüft-Ex (Becken-
Bein-Prothese) 

Montage (24.00.06.9300) kann zusätzlich angesetzt werden; Position kann einmal je 
Reparatur angesetzt werden 

Kann nicht bei Schafterneuerung angesetzt werden 

2 124,80 € 124,80 € 124,80 € 00 
01 

24.00.06.5301 Schaft verengen Hüft-Ex KV ist unter Angabe der Fertigungsschritte, Materialien und der Umsetzungsstrategie mit 
Begründung zu beantragen. 2 KV KV KV 01 

24.00.06.5302 Schaft erweitern Hüft-Ex KV ist unter Angabe der Fertigungsschritte, Materialien und der Umsetzungsstrategie mit 
Begründung zu beantragen. 2 KV KV KV 01 

24.00.06.5303 
Erneuerung des flexiblen 
Innenschaftes bei vorhandenem 
Hüft-Ex-Schaft 

Beinhaltet: 
- vorhandenen defekten flexiblen Innenschaft kopieren und Modell erstellen 
- Modell nacharbeiten (Schaftrand und Volumen), Modell glätten 
- Innenschaft tiefziehen 
- Innenschaft in vorhandenen Containerschaft einpassen 
- Verschlüsse einbauen 
inkl. aller Materialien. 

Kann nicht vor Ablauf von 12 Monaten nach Abgabe des Schaftes abgerechnet werden. 

Die Positionen Montage (24.00.06.9300) und Flex-Schaft- oder HTV-Schaft-Montage 
(24.00.06.9309) können zusätzlich beantragt werden. 

Zusätze: 
Ventile 

2 1.364,48 € 1.364,48 € 1.364,48 € 01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.5304 
Erneuerung des HTV- 
Innenschaftes bei vorhandenem 
Hüft-Ex-Schaft 

Beinhaltet: 
- vorhandenen defekten HTV-Innenschaft kopieren und Modell erstellen 
- Modell nacharbeiten (Schaftrand und Volumen), Modell glätten 
- HTV-Innenschaft anfertigen 
- Innenschaft in vorhandenen Containerschaft einpassen 
- Verschlüsse einbauen 
inkl. aller Materialien. 

Kann nicht vor Ablauf von 18 Monaten nach Abgabe des Schaftes abgerechnet werden. 

Die Positionen Montage (24.00.06.9300) und Flex-Schaft- oder HTV-Schaft-Montage 
(24.00.06.9309) können zusätzlich beantragt werden. 

Zusätze: 
Ventile 

2 4.243,20 € 4.243,20 € 4.243,20 € 01 

24.00.06.5305 Instandsetzung Prothesenüberzug 
(Strumpf) am Hüft-Ex 

Kosmetikstrumpfüberzug Oberschenkel lang 

Beinhaltet: 
- Meterware abgenäht und verklebt unterhalb vom Korb zu einem Kosmetikstrumpfüberzug 

2 74,88 € 74,88 € 74,88 € 01 

24.00.06.5306 Instandsetzung der formgebenden 
Prothesenverkleidung am Hüft-Ex 

Ausbesserungsarbeiten an der Oberfläche 
Beseitigung von Rissen 
(ohne Strümpfe) 2 282,88 € 282,88 € 282,88 € 01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

Funktionsbauteile entsprechend Anlage 4 

24.00.06.9400 mechanische Prothesenfüße 
(Aufschlag) 

Aufschlag zum Funktionsbauteil 24.00.06.9499 
Sofern im Funktionsbauteil bereits ein energiespeicherndes Verbindungselement/ 
Druckdämpfungssystem enthalten ist, kann Gepos 24.00.06.9428 nicht zusätzlich angesetzt 
werden. 

EK bis 200,00 € 

1, 2 36,40 € 36,40 € 36,40 € 00 
01 

24.00.06.9401 mechanische Prothesenfüße 
(Aufschlag) 

Aufschlag zum Funktionsbauteil 24.00.06.9499 
Sofern im Funktionsbauteil bereits ein energiespeicherndes Verbindungselement/ 
Druckdämpfungssystem enthalten ist, kann Gepos 24.00.06.9428 nicht zusätzlich angesetzt 
werden. 

EK bis 500,00 € 

1, 2 78,00 € 78,00 € 78,00 € 00 
01 

24.00.06.9402 mechanische Prothesenfüße 
(Aufschlag) 

Aufschlag zum Funktionsbauteil 24.00.06.9499 
Sofern im Funktionsbauteil bereits ein energiespeicherndes Verbindungselement/ 
Druckdämpfungssystem enthalten ist, kann Gepos 24.00.06.9428 nicht zusätzlich angesetzt 
werden. 

EK bis 1000,00 € 

1, 2 130,00 € 130,00 € 130,00 € 00 
01 

24.00.06.9403 mechanische Prothesenfüße 
(Aufschlag) 

Aufschlag zum Funktionsbauteil 24.00.06.9499 
Sofern im Funktionsbauteil bereits ein energiespeicherndes Verbindungselement/ 
Druckdämpfungssystem enthalten ist, kann Gepos 24.00.06.9428 nicht zusätzlich angesetzt 
werden. 

Die Optimierung des dynamischen Prothesenaufbaus ist zusätzlich auf Rampe, Treppe und 
im Außenbereich durchzuführen und vom Versicherten in Anlage 6 zu bestätigen. 

EK bis 2000,00 € 

1, 2 260,00 € 260,00 € 260,00 € 00 
01 

24.00.06.9404 mechanische Prothesenfüße 
(Aufschlag) 

Aufschlag zum Funktionsbauteil 24.00.06.9499 
Sofern im Funktionsbauteil bereits ein energiespeicherndes Verbindungselement/ 
Druckdämpfungssystem enthalten ist, kann Gepos 24.00.06.9428 nicht zusätzlich angesetzt 
werden. 

Die Optimierung des dynamischen Prothesenaufbaus ist zusätzlich auf Rampe, Treppe und 
im Außenbereich durchzuführen und vom Versicherten in Anlage 6 zu bestätigen. 

EK bis 3000,00 € 

1, 2 390,00 € 390,00 € 390,00 € 00 
01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.9405 mechanische Prothesenfüße 
(Aufschlag) 

Aufschlag zum Funktionsbauteil 24.00.06.9499 
Sofern im Funktionsbauteil bereits ein energiespeicherndes Verbindungselement/ 
Druckdämpfungssystem enthalten ist, kann Gepos 24.00.06.9428 nicht zusätzlich angesetzt 
werden. 

Die Optimierung des dynamischen Prothesenaufbaus ist zusätzlich auf Rampe, Treppe und 
im Außenbereich durchzuführen und vom Versicherten in Anlage 6 zu bestätigen. 

EK ab 3000,01 € 

1, 2 447,20 € 447,20 € 447,20 € 00 
01 

24.00.06.9406 

passive elektronische 
Prothesenfüße (Aufschlag) 
(z.B.: Elan, Smart Ankle, 
Proprio,Meridium) 

Aufschlag zum Funktionsbauteil 24.00.06.9499 
Diese Position beinhaltet die Aufschlagsätze für Verbindungsadapter und 
Energiespeichernde Verbindungselemente, Druckdämpfungssysteme (24.00.06.9428) 
inklusive aller Arbeiten. 

Die Aufschlagsätze auf Schaftadapter sind in dem oben genannten Aufschlagsatz nicht 
enthalten. 

2 728,00 € 728,00 € 728,00 € 00 
01 

24.00.06.9407 
aktive elektronische 
Prothesenfüße (Aufschlag) 
(z.B.: emPower) 

Aufschlag zum Funktionsbauteil 24.00.06.9499 
Diese Position beinhaltet die Aufschlagsätze für Verbindungsadapter und 
Energiespeichernde Verbindungselemente, Druckdämpfungssysteme (24.00.06.9428) 
inklusive aller Arbeiten. 

Die Aufschlagsätze auf Schaftadapter sind in dem oben genannten Aufschlagsatz nicht 
enthalten. 

2 KV KV KV 00 
01 

24.00.06.9408 
Probeversorgung gemäß § 9 
passiver elektronischer 
Prothesenfuß 

- Einbau und Rückbau eines elektronischen Prothesenfusses unter Berücksichtigung des 
Prothesenaufbau nach jeweiligen Herstellerangaben 

- Einstellung aller Parameter 
- Einweisung in die Nutzung und Umsetzung der jeweiligen Funktionen 
- Videodokumentation der Umsetzbarkeit der Funktionen bzw. Gebrauchsvorteile 

Sollte das in der Probeversorgung getestete Funktionsbauteil anschließend genehmigt 
werden, ist die Miete in der vom Hersteller gutgeschriebenen Höhe bei der 
Definitivversorgung abzuziehen. 

Abschlag bei gleichzeitiger Probeversorgung mit elektronischen Kniegelenken aller 
Kategorien in Höhe von 300,00 € (24.00.06.9410) 

2 
520,00 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

520,00 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

520,00 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

00 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.9409 
Probeversorgung gemäß § 9 
aktiver elektronischer 
Prothesenfuß 

- Einbau und Rückbau eines elektronischen Prothesenfusses unter Berücksichtigung des 
Prothesenaufbau nach jeweiligen Herstellerangaben 
- Einstellung aller Parameter 
- Einweisung in die Nutzung und Umsetzung der jeweiligen Funktionen 
- Videodokumentation der Umsetzbarkeit der Funktionen bzw. Gebrauchsvorteile 

Sollte das in der Probeversorgung getestete Funktionsbauteil anschließend genehmigt 
werden, ist die Miete in der vom Hersteller gutgeschriebenen Höhe bei der 
Definitivversorgung abzuziehen. 

Abschlag bei gleichzeitiger Probeversorgung mit elektronischen Kniegelenken aller 
Kategorien in Höhe von 300,00 € (24.00.06.9410) 

2 KV KV KV 00 

Abschlag bei gleichzeitiger 

24.00.06.9410 Probeversorgung elektronischer 
Prothesenfuß mit elektronischen 

Abschlagsposition bei gleichzeitiger Probeversorgung elektronischer Prothesenfuß mit 
elektronischen Kniegelenken aller Kategorien 2 -300,00 € -300,00 € -300,00 € 00 

Kniegelenken aller Kategorien 

24.00.06.9411 mechanische Kniegelenke 
(Aufschlag) 

Aufschlag zum Funktionsbauteil 24.00.06.9499 
Sofern im Funktionsbauteil bereits ein energiespeicherndes Verbindungselement/ 
Druckdämpfungssystem enthalten ist, kann Gepos 24.00.06.9428 nicht zusätzlich angesetzt 
werden. 1, 2 364,00 € 364,00 € 364,00 € 00 

01 

EK bis 1200,00 € 

24.00.06.9412 mechanische Kniegelenke 
(Aufschlag) 

Aufschlag zum Funktionsbauteil 24.00.06.9499 
Sofern im Funktionsbauteil bereits ein energiespeicherndes Verbindungselement/ 
Druckdämpfungssystem enthalten ist, kann Gepos 24.00.06.9428 nicht zusätzlich angesetzt 
werden. 1, 2 416,00 € 416,00 € 416,00 € 00 

01 

EK bis 2500,00 € 

24.00.06.9413 mechanische Kniegelenke 
(Aufschlag) 

Aufschlag zum Funktionsbauteil 24.00.06.9499 
Sofern im Funktionsbauteil bereits ein energiespeicherndes Verbindungselement/ 
Druckdämpfungssystem enthalten ist, kann Gepos 24.00.06.9428 nicht zusätzlich angesetzt 
werden. 

Die Optimierung des dynamischen Prothesenaufbaus ist zusätzlich auf Rampe, Treppe und 
im Außenbereich durchzuführen und vom Versicherten in Anlage 6 zu bestätigen. 

EK bis 6000,00 € 

1, 2 520,00 € 520,00 € 520,00 € 00 
01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.9414 mechanische Kniegelenke 
(Aufschlag) 

Aufschlag zum Funktionsbauteil 24.00.06.9499 
Sofern im Funktionsbauteil bereits ein energiespeicherndes Verbindungselement/ 
Druckdämpfungssystem enthalten ist, kann Gepos 24.00.06.9428 nicht zusätzlich angesetzt 
werden. 

Die Optimierung des dynamischen Prothesenaufbaus ist zusätzlich auf Rampe, Treppe und 
im Außenbereich durchzuführen und vom Versicherten in Anlage 6 zu bestätigen. 

EK ab 6000,01 € 

1, 2 832,00 € 832,00 € 832,00 € 00 
01 

24.00.06.9415 Probeversorgung gemäß § 9 
mechanischer Fuß 

- Einbau und Rückbau eines mechanischen Fußes unter Berücksichtigung des 
Prothesenaufbau nach jeweiligen Herstellerangaben 
- Einstellung aller Parameter 
- Einweisung in die Nutzung und Umsetzung der jeweiligen Funktionen 

Sollte das in der Probeversorgung getestete Funktionsbauteil anschließend genehmigt 
werden, ist die Miete in der vom Hersteller gutgeschriebenen Höhe bei der 
Definitivversorgung abzuziehen. 

1, 2 
156,00 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

156,00 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

156,00 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

00 

24.00.06.9416 Probeversorgung gemäß § 9 
mechanisches Kniegelenk 

- Einbau und Rückbau eines mechanischen Kniegelenkes unter Berücksichtigung des 
Prothesenaufbau nach jeweiligen Herstellerangaben 
- Einstellung aller Parameter 
- Einweisung in die Nutzung und Umsetzung der jeweiligen Funktionen 1, 2 

364,00 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

364,00 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

364,00 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

00 

Sollte das in der Probeversorgung getestete Funktionsbauteil anschließend genehmigt 
werden, ist die Miete in der vom Hersteller gutgeschriebenen Höhe bei der 
Definitivversorgung abzuziehen. 

- Einbau und Rückbau eines mechanischen Fußes in Kombination mit einem mechanischen 

24.00.06.9417 
Probeversorgung gemäß § 9 
mechanischer Fuß in Kombination 
mit mechanischem Kniegelenk 

Kniegelenk unter Berücksichtigung des Prothesenaufbau nach jeweiligen Herstellerangaben 
- Einstellung aller Parameter 
- Einweisung in die Nutzung und Umsetzung der jeweiligen Funktionen 

Sollte das in der Probeversorgung getestete Funktionsbauteil anschließend genehmigt 
werden, ist die Miete in der vom Hersteller gutgeschriebenen Höhe bei der 
Definitivversorgung abzuziehen. 

1, 2 
509,60 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

509,60 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

509,60 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

00 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.9418 

Elektronische Kniegelenke der 
Kategorie 1 
(z.B. Kenevo in der jeweils 
aktuellen Version) 

Diese Position beinhaltet die Aufschlagsätze für mechanische Prothesenfüße 
(24.00.06.9400/9401/9402/9403/9404/9405), Verbindungsadapter, Energiespeichernde 
Verbindungselemente, Druckdämpfungssysteme (24.00.06.9428) inklusive aller Arbeiten. 

Die Aufschlagsätze auf Schaftadapter sind in dem oben genannten Aufschlagsatz nicht 
enthalten. 

2 3.577,60 € 3.577,60 € 3.577,60 € 00 
01 

24.00.06.9419 

Elektronische Kniegelenke der 
Kategorie 2 
(z.B. Allux, C-Leg, Orion, Plie, 
Rheo, Rheo XC in der jeweils 
aktuellen Version) 

Diese Position beinhaltet die Aufschlagsätze für mechanische Prothesenfüße 
(24.00.06.9400/9401/9402/9403/9404/9405), Ladegerät, Netzteil sowie Rohradapter, Dreh- 
bzw. Schaftadapter (24.00.06.9500/9501/9502/9432) inklusive aller Arbeiten. 

2 3.161,60 € 3.161,60 € 3.161,60 € 00 
01 

24.00.06.9420 

Elektronische Kniegelenke der 
Kategorie 3 
(z.B. Genium, Genium X3 in der 
jeweils aktuellen Version) 

Diese Position beinhaltet die Aufschlagsätze für mechanische Prothesenfüße 
(24.00.06.9400/9401/9402/9403/9404/9405), Verbindungsadapter, Energiespeichernde 
Verbindungselemente, Druckdämpfungssysteme (24.00.06.9428) inklusive aller Arbeiten. 

Die Aufschlagsätze auf Schaftadapter sind in dem oben genannten Aufschlagsatz nicht 
enthalten. 

2 5.907,20 € 5.907,20 € 5.907,20 € 00 
01 

24.00.06.9430 
Kommunizierende elektronische 
Fuß-/ Kniegelenksysteme oder 
Komplettsysteme (z.B. Linx) 

Diese Position beinhaltet die Aufschlagsätze für kommunizierende Fuß-/ Kniegelenksysteme, 
Ladegerät, Netzteil sowie Rohradapter, Dreh- bzw. Schaftadapter 
(24.00.06.9500/9501/9502/9432) inklusive aller Arbeiten. 

2 KV KV KV 00 
01 

24.00.06.9421 
Probeversorgung gemäß § 9 
elektronische Kniegelenksysteme 
Kategorie 1 

- Einbau und Rückbau eines elektronischen Kniegelenkes unter Berücksichtigung des 
Prothesenaufbau nach jeweiligen Herstellerangaben 
- Einstellung aller Parameter 
- Einweisung in die Nutzung und Umsetzung der jeweiligen Funktionen 
- Videodokumentation der Umsetzbarkeit der Funktionen bzw. Gebrauchsvorteile 

Abschlag bei gleichzeitiger Probeversorgung mit elektronischen Prothesenfüßen 
(24.00.06.9410) 

Sollte das in der Probeversorgung getestete Funktionsbauteil anschließend genehmigt 
werden, ist die Miete in der vom Hersteller gutgeschriebenen Höhe bei der 
Definitivversorgung abzuziehen. 

2 
644,80 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

644,80 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

644,80 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

00 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.9422 
Probeversorgung gemäß § 9 
elektronische Kniegelenksysteme 
Kategorie 2 

- Einbau und Rückbau eines elektronischen Kniegelenkes unter Berücksichtigung des 
Prothesenaufbau nach jeweiligen Herstellerangaben 
- Einstellung aller Parameter 
- Einweisung in die Nutzung und Umsetzung der jeweiligen Funktionen 
- Videodokumentation der Umsetzbarkeit der Funktionen bzw. Gebrauchsvorteile 

Abschlag bei gleichzeitiger Probeversorgung mit elektronischen Prothesenfüßen 
(24.00.06.9410) 

Sollte das in der Probeversorgung getestete Funktionsbauteil anschließend genehmigt 
werden, ist die Miete in der vom Hersteller gutgeschriebenen Höhe bei der 
Definitivversorgung abzuziehen. 

2 
572,00 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

572,00 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

572,00 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

00 

24.00.06.9423 
Probeversorgung gemäß § 9 
elektronische Kniegelenksysteme 
Kategorie 3 

- Einbau und Rückbau eines elektronischen Kniegelenkes unter Berücksichtigung des 
Prothesenaufbau nach jeweiligen Herstellerangaben 
- Einstellung aller Parameter 
- Einweisung in die Nutzung und Umsetzung der jeweiligen Funktionen 
- Videodokumentation der Umsetzbarkeit der Funktionen bzw. Gebrauchsvorteile 

Abschlag bei gleichzeitiger Probeversorgung mit elektronischen Prothesenfüßen 
(24.00.06.9410) 

Sollte das in der Probeversorgung getestete Funktionsbauteil anschließend genehmigt 
werden, ist die Miete in der vom Hersteller gutgeschriebenen Höhe bei der 
Definitivversorgung abzuziehen. 

2 
769,60 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

769,60 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

769,60 € 
zzgl. Mietkosten 
des Herstellers 

00 

24.00.06.9431 

Probeversorgung gemäß § 9 
Kommunizierende elektronische 
Fuß-/ Kniegelenksysteme oder 
Komplettsysteme (z.B. Linx) 

Einbau und Rückbau eines kommunizierenden elektronischen Fuß-/ Kniegelenksystems oder 
Komplettsystems unter Berücksichtigung des 
Prothesenaufbau nach jeweiligen Herstellerangaben 
- Einstellung aller Parameter 
- Einweisung in die Nutzung und Umsetzung der jeweiligen Funktionen 
- Videodokumentation der Umsetzbarkeit der Funktionen bzw. Gebrauchsvorteile 

Sollte das in der Probeversorgung getestete Funktionsbauteil anschließend genehmigt 
werden, ist die Miete in der vom Hersteller gutgeschriebenen Höhe bei der 
Definitivversorgung abzuziehen 

Die Abschlagsposition 24.00.06.9410 kann hier nicht angesetzt werden. 

2 780,00 € 780,00 € 780,00 € 00 
01 

24.00.06.9424 Hüftgelenke 
mechanisch (Aufschlag) 

Aufschlag zum Funktionsbauteil 24.00.06.9499 
EK bis 1200,00 € 2 364,00 € 364,00 € 364,00 € 00 

01 

24.00.06.9425 Hüftgelenke 
mechanisch (Aufschlag) 

Aufschlag zum Funktionsbauteil 24.00.06.9499 
EK bis 2500,00 € 2 416,00 € 416,00 € 416,00 € 00 

01 

Seite 41 von 49 



              
             

 
  

 

         

 

 
   

                                     

 
   

                                      

 
 

 
   

                                      

 

  

   
         

       
 

                                     

   
                                           

     
 

       
                                    

  

 

  

 

   

Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.9426 Hüftgelenke 
mechanisch (Aufschlag) 

Aufschlag zum Funktionsbauteil 24.00.06.9499 
EK bis 6000,00 € 2 520,00 € 520,00 € 520,00 € 00 

01 

24.00.06.9427 Hüftgelenke 
mechanisch (Aufschlag) 

Aufschlag zum Funktionsbauteil 24.00.06.9499 
EK ab 6000,01 € 2 832,00 € 832,00 € 832,00 € 00 

01 

24.00.06.9428 

Energiespeichernde 
Verbindungselemente, 
Druckdämpfungssysteme 
(Aufschlag) 

Aufschlag zum Funktionsbauteil 24.00.06.9499 
inklusive aller Arbeiten 1, 2 234,00 € 234,00 € 234,00 € 00 

01 

24.00.06.9429 

Elektronische Unterdrucksysteme 
(Aufschlag) 
z.B Harmony E2, Limblogic 

Aufschlag zum Funktionsbauteil 24.00.06.9499 
Diese Position beinhaltet alle Arbeiten und Mehraufwendungen, Einbau und Anschluss des 
elektronischen Unterdrucksystems am Test- und Definitivschaft sowie den Aufschlag auf das 
Funktionsbauteil. 

1, 2 468,00 € 468,00 € 468,00 € 00 
01 

24.00.06.9432 Drehadapter (Aufschlag) Aufschlag zum Funktionsbauteil 24.00.06.9499 
inklusive aller Arbeiten 1,2 41,60 € 41,60 € 41,60 € 00 

01 

24.00.06.9433 Torsionsadapter mit oder ohne 
Rohr (Aufschlag) 

Aufschlag zum Funktionsbauteil 24.00.06.9499 
inklusive aller Arbeiten 
bei Torisionadaptern inkl. Rohr kann der Rohradapter nicht zusätzlich abgerechnet werden 

1,2 130,00 € 130,00 € 130,00 € 00 
01 

24.00.06.9499 Funktionsbauteile (Anlage 4) 

Anzugeben ist: 
• Hersteller 
• Artikelbezeichnung 
• Artikelnummer 
• Seriennummer bei elektronischen Bauteilen 

1, 2 EK EK EK 00 
01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

Strukturbauteile 

24.00.06.9500 Strukturbauteile (Aufschlag) Aufschlag zum Strukturbauteil 24.00.06.9599 
EK bis 100,00 € 1, 2 41,60 € 41,60 € 41,60 € 00 

01 

24.00.06.9501 Strukturbauteile (Aufschlag) Aufschlag zum Strukturbauteil 24.00.06.9599 
EK ab 100,01 - 250,00 € 1, 2 36,40 € 36,40 € 36,40 € 00 

01 

24.00.06.9502 Strukturbauteile (Aufschlag) Aufschlag zum Strukturbauteil 24.00.06.9599 
EK ab 250,01 € 1, 2 31,20 € 31,20 € 31,20 € 00 

01 

24.00.06.9599 Strukturbauteile (Anlage 4) 

Anzugeben ist: 
• Hersteller 
• Artikelbezeichnung 
• Artikelnummer 

1, 2 EK EK EK 00 
01 

Zusätze 

24.00.06.9900 

Formgebende 
Prothesenverkleidung für 
Interimsprothesen UKB, Knieex 
und OKB 

Formgebende Prothesenverkleidung für Interimsprothesen (UKB, Knieex, OKB) 

Beinhaltet: 
- Abnehmbare PUR-Schaumstoffverkleidung am Unterschenkel 
- 2 Kosmetikstrümpfe 

Kann je Interimsphase nur einmal abgerechnet werden. 

1, 2 224,64 € 224,64 € 224,64 € 00 

24.00.06.9901 
Mehraufwand bei allen Linern mit 
distaler Anbindung bei 
Doppellaminierung 

Mehraufwand für das Doppellaminierverfahren: nur bei Verwendung eines distalen, 
mechanischen Verschlusssystems 

Beinhaltet: 
- Einbau des distalen Verschlusses in Testschaft 
- Einbau des distalen Verschlusses in Definitivschaft 

Zusätze: 
- Gehäuse für Probeschaft (24.00.06.9500 bzw. 24.00.06.9599) 

Kann nur bei Neuversorgungen bzw. Schaftwechsel angesetzt werden. 

1, 2 316,16 € 316,16 € 316,16 € 00 
01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.9902 individuell gefertigter Liner 

Individuelle Linerversorgung 

Indikationsbeschreibung: Bei besonderen Stumpfformen, die den zylindrischen oder 
konischen Grundformen konfektionierter Liner nicht entsprechen. Bei speziellen Zurichtungen 
am Liner zur Schaftfixierung, wie Velcroverschlüsse, Dichtsysteme usw. 

Beinhaltet: 
- Zuschnitt des Liners 
- Versiegeln der Schnittkante 

Kann nur bei Neuversorgungen bzw. Schaftwechsel angesetzt werden. 
Nachweis über Fotodokumentation und Maßblatt. 

1, 2 KV KV KV 00 
01 

24.00.06.9903 Protektoren 

Aufschlag auf konfektionierte Protektoren für elektronische Kniegelenke unabhängig 
vom Einkaufspreis und Gelenkkategorie 

Beinhaltet: 
- Montage 
- Anschluss an den Prothesenfuss 

Kann nicht in Verbindung anderer Positionen zur Prothesenverkleidung angesetzt werden. 

2 EK + 124,80 € EK + 124,80 € EK + 124,80 € 00 
01 

24.00.06.9904 Anprobemodul Anprobemodul - weitere Anprobe - nur für Definitivprothesenschäfte - 1, 2 191,36 € 191,36 € 191,36 € 00 
01 

24.00.06.9905 

Sonderanfertigungen, die in 
diesem Vertrag nicht geregelt sind, 
werden nach Kostenvoranschlag 
beantragt 

Sonderanfertigungen in Eigenleistung müssen im KV detailliert beschrieben und der 
Minutenansatz prüfbar aufgeschlüsselt werden. 

Verrechnungssatz je Minute ab 01.10.2021 

1, 2 1,11 € 1,11 € 1,11 € 00 
01 

24.00.06.9906 Grundstoffe und Verbrauchs-
materialien inkl. Aufschlag Aufschlag auf Grundstoffe und Verbrauchsmaterialien im Rahmen von Sonderanfertigungen 1, 2 EK + 20% EK + 20% EK + 20% 00 

01 

24.00.06.9907 Zubehör für Prothesenträger inkl. 
Aufschlag vgl. Anlage 4 1, 2 EK + 35% EK + 35% EK + 35% 00 

24.00.06.9908 Jegliche Stumpfstrümpfe inkl. 
Aufschlag Jegliche Stumpfstrümpfe (z.B. Nylon, Frottee oder Baumwolle usw.) 1, 2 EK + 30% EK + 30% EK + 30% 00 

Reparaturen/Instandsetzungen 

24.00.06.9300 Montage Modular-Prothese 

beinhaltet alle Schaft-, Schaum- und Gelenkmontagen einschließlich des Justierens und der 
Endmontage 

Kann einmal je Reparatur angesetzt werden. 

Bei Funktionsbauteilwechsel kann die Position zwei Mal je Reparatur angesetzt werden 

1, 2 41,60 € 41,60 € 41,60 € 01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.9301 
Reparaturen am Fußsystem mit 
abnehmbarer (Fußschale) 
Fußkosmetikhülle 

Reparatur erfolgt in Eigenleistung 

Beinhaltet: 
- Montage der Fußkosmetikhülle 
- Erneuerung defekter Fersenkeile 
- Erneuerung defekter Carbonfedermodule 
- Erneuerung Spectrasocke oder ähnliches Produkt 

Mögliche Zusätze: 
- Ersatzteile 

1, 2 41,60 € 41,60 € 41,60 € 01 

24.00.06.9302 Reparaturen am Gelenkfuß 

Reparatur erfolgt in Eigenleistung 

Beinhaltet: 
- Montage der Gelenkkonstruktion 
- Erneuerung von defekten Gelenkteilen 

Mögliche Zusätze: 
- Ersatzteile 

1, 2 58,24 € 58,24 € 58,24 € 01 

24.00.06.9303 Gelenk-Reparaturen am 
Kniegelenk 

Reparatur erfolgt in Eigenleistung 

Beinhaltet: 
- Erneuerung von defekten Gelenkanschlägen 
- Erneuerung von defekten Federelementen 

Mögliche Zusätze: 
- Ersatzteile 

Kann nicht gleichzeitig mit 24.00.06.9312/9313 angesetzt werden. 

1, 2 83,20 € 83,20 € 83,20 € 01 

24.00.06.9304 Gelenk-Reparaturen am 
Hüftgelenk 

Reparatur erfolgt in Eigenleistung 

Beinhaltet: 
- Erneuerung von defekten Gelenkanschlägen 
- Erneuerung von defekten Federelementen 

Mögliche Zusätze: 
- Ersatzteile 

Kann nicht gleichzeitig mit 24.00.06.9312/9313 angesetzt werden. 

2 83,20 € 83,20 € 83,20 € 01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.9305 

Erneuerung des flexiblen 
Innenschaftes bei vorhandenem 
Oberschenkel- oder Knie-Ex- 
Schaft 

Beinhaltet: 
- vorhandenen defekten flexiblen Innenschaft kopieren und Modell erstellen 
- Modell nacharbeiten (Schaftrand und Volumen), Modell glätten 
- Innenschaft tiefziehen 
- Innenschaft in vorhandenen Containerschaft einpassen 
- Verschlüsse einbauen 
inkl. aller Materialien. 

Kann nicht vor Ablauf von 12 Monaten nach Abgabe des Schaftes abgerechnet werden. 

Die Positionen Montage (24.00.06.9300) und Flex-Schaft-Montage (24.00.06.9309) können 
zusätzlich 1x beantragt werden. 

Zusätze: 
Ventile 

1, 2 765,44 € 765,44 € 765,44 € 01 

24.00.06.9306 
Erneuerung des HTV-
Innenschaftes bei vorhandenem 
Oberschenkelschaft 

Beinhaltet: 
- vorhandenen defekten HTV-Innenschaft kopieren und Modell erstellen 
- Modell nacharbeiten (Schaftrand und Volumen), Modell glätten 
- HTV-Innenschaft anfertigen 
- Innenschaft in vorhandenen Containerschaft einpassen 
- Verschlüsse einbauen 
inkl. aller Materialien. 

Kann nicht vor Ablauf von 18 Monaten nach Abgabe des Schaftes abgerechnet werden. 

Die Positionen Montage (24.00.06.9300) und Flex-Schaft-Montage (24.00.06.9309) können 
zusätzlich 1x beantragt werden. 

Zusätze: 
Ventile 

2 2.329,60 € 2.329,60 € 2.329,60 € 01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.9307 

Erneuerung der 
Prothesenverkleidung am 
Oberschenkelschaft bei 
vorhandener 2-geteilter 
Ausführung am Knie-Ex, OKB oder 
Hüft-Ex 

Erneuerung Prothesenverkleidung OKB (2-geteilt mit Beschichtung) - nur am Knieex-, 
Oberschenkel- oder Hüft-Ex-Schaft 

Beinhaltet: 
- Formausgleich am Schaft 
- Herstellung inkl. Material (z.B. Plastazote) 
- Beschichtung 
- Fotodokumentation bei Abrechnung 

Indikationen: 
- elektronische Kniegelenke 

mögliche Zusätze: 
Instandsetzung am Unterschenkel (24.00.06.9308) 

2 873,60 € 873,60 € 873,60 € 01 

24.00.06.9308 

Instandsetzung Prothesenüberzug 
(Spritzverfahren) am 
Unterschenkel bei vorhandener 2-
geteilter Kosmetik 

Ausbesserungsarbeiten an der Oberfläche, Beseitigung von Rissen, Abschlusslage, 
Spritzverfahren 

Beinhaltet: 
- Instandsetzung inkl. Material (z.B. Plastazote) 
- Beschichtung 
- Fotodokumentation bei Abrechnung 

Indikationen: 
- elektronische Kniegelenke 

mögliche Zusätze: 
Erneuerung der Prothesenverkleidung am OKB (24.00.06.9307) 

2 332,80 € 332,80 € 332,80 € 01 

24.00.06.9309 Flex-Schaft- oder HTV-Schaft-
Montage 

Ausbau des flexiblen Innenschaftes oder des HTV-Schaftes bei Beinprothesen (UKB, OKB, 
Knie-Ex), reinigen und wieder einbauen. 1, 2 24,96 € 24,96 € 24,96 € 01 

24.00.06.9310 
Zerlegung und Reinigung von 
mechanischen Verschluss-
Systemen 

Zerlegung und Reinigung von mechanischen Verschluss-Systemen, zuzüglich der benötigten 
Ersatzteile. 

Montage (24.00.06.9300) kann zusätzlich angesetzt werden; Position kann einmal je 
Reparatur angesetzt werden. 

1, 2 58,24 € 58,24 € 58,24 € 01 

24.00.06.9311 Ersatzteile inkl. Aufschlag Der Aufschlag kann für jedes einzelne Ersatzteil berechnet werden; bei Bausets, 
Packungseinheiten oder ähnlichem kann er nur einmal angesetzt werden. 1, 2 

EK + 20%, max. 
66,56 € 
pro Ersatzteil 

EK + 20%, max. 
66,56 € 
pro Ersatzteil 

EK + 20%, max. 
66,56 € 
pro Ersatzteil 

01 

24.00.06.9312 Externe Reparaturleistung 
(mechanische Funktionsbauteile) 

Reparatur erfolgt nach Herstellervorgaben durch den Hersteller 

Beinhaltet: 
- Alle administrativen Aufwände 
- Versicherter Versand 

1, 2 166,40 € 166,40 € 166,40 € 01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.9313 Externe Reparaturleistung 
(elektronische Funktionsbauteile) 

Reparatur erfolgt nach Herstellervorgaben durch den Hersteller 

Beinhaltet: 
- Alle administrativen Aufwände 
- Versicherter Versand 

2 216,32 € 216,32 € 216,32 € 01 

24.00.06.9314 Intervall-Service elektronischer 
Kniegelenke Kategorie 1 und 2 

Die Serviceintervalle sind nach Herstellerangaben durchzuführen. Die Service-Kosten des 
Herstellers werden ohne Aufschlag berechnet. 

Beinhaltet: 
- Alle administrativen Aufwände 
- Versicherter Versand 

Abschlag bei gleichzeitigem Intervall-Service mit elektronischem Prothesenfuß 
(24.00.06.9317) 

2 665,60 € 665,60 € 665,60 € 01 

24.00.06.9315 Intervall-Service elektronischer 
Kniegelenke Kategorie 3 

Die Serviceintervalle sind nach Herstellerangaben durchzuführen. Die Service-Kosten des 
Herstellers werden ohne Aufschlag berechnet. 

Beinhaltet: 
- Alle administrativen Aufwände 
- Versicherter Versand 

Abschlag bei gleichzeitigem Intervall-Service mit elektronischem Prothesenfuß 
(24.00.06.9317) 

2 832,00 € 832,00 € 832,00 € 01 

24.00.06.9316 Intervall-Service elektronischer 
Prothesenfüße (passiv und aktiv) 

Die Serviceintervalle sind nach Herstellerangaben durchzuführen. Die Service-Kosten des 
Herstellers werden ohne Aufschlag berechnet. 

Beinhaltet: 
- Alle administrativen Aufwände 
- Versicherter Versand 

Abschlag bei gleichzeitigem Intervall-Service mit elektronischem Kniegelenk aller Kategorien 
(24.00.06.9317) 

2 432,64 € 432,64 € 432,64 € 01 

24.00.06.9317 

Abschlag bei gleichzeitigem 
Intervall-Service elektronischer 
Prothesenfuß mit elektronischem 
Kniegelenk aller Kategorien 

Abschlagsposition bei gleichzeitigem Intervall-Service elektronischer Prothesenfuß mit 
elektronischem Kniegelenk aller Kategorien (gleicher Hersteller, gemeinsamer Versand) 2 - 60,00 € - 60,00 € - 60,00 € 01 
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Anlage 1 - Vergütungsvereinbarung zum Vertrag gemäß § 127 Abs. 2 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg 
mit Beinprothesen (PG 24), gültig ab: 01.10.2022 (AC/TK 15 01 124 und 15 01 224) 

awGPOS Positionsbezeichnung oder 
"Hilfsmittel" Leistungsbeschreibung 

B
ei

tr
its

-
st

uf
e Preis Netto ab 

01.10.2022 
Preis Netto ab 

01.07.2024 
Preis Netto ab 

01.10.2024 VW
K

 

24.00.06.9318 Kleinreparaturen 

Kleinreparaturen: Geräusche beseitigen, Klebearbeiten (z.B. Hosenschutz, 
Kniekappenschutz, Ventileinfassung); Montage (24.00.06.9300) kann zusätzlich angesetzt 
werden. Position kann einmal je Reparatur angesetzt werden. 

Nicht anzusetzen bei Instandsetzung formgebender Prothesenverkleidung 
(24.00.06.2304/3304/4304/5306). 

1, 2 49,92 € 49,92 € 49,92 € 01 

24.00.06.9319 

Näh-, Befestigungs- und 
Einfassarbeiten sowie Gurte, 
Senkel, Gelenkschützer, 
Schutzbekleidungen und 
Abdichten oder Ähnliches - pro 
Stück -

Näh-, Befestigungs- und Einfassarbeiten sowie Gurte, Senkel, Gelenkschützer, 
Schutzbekleidungen und Abdichten oder Ähnliches - pro Stück - 1, 2 59,90 € 59,90 € 59,90 € 01 

24.00.06.9320 

Systemschienenmontage 
befestigen und anrichten von 
Schienen und Schienenteilen pro 
Stück 

ausschließlich bei Reparaturen ansetzbar 1, 2 183,04 € 183,04 € 183,04 € 01 

24.00.06.9321 Druckstellen beseitigen 

Druckstelle beseitigen durch ausschleifen, verformen und/oder einkleben von Polstermaterial, 
inkl. Material. 

Diese Position kann bis zu 2x angesetzt werden, jedoch nicht in Verbindung mit den 
Positionen: 
- Schaft verengen (24.00.06.2301/3301/4301/5301) 
- Schaft erweitern (24.00.06.2302/3302/4302/5302) 

1, 2 91,52 € 91,52 € 91,52 € 01 

Kostenvoranschlag: 
Bei den mit Kostenvoranschlag vereinbarten Positionsnummern ist jedem Kostenvoranschlag die jeweilige 
Hilfsmittelpositionsnummer (Grundposition), welche die Art und den Ort der Prothese abbildet, voranzustellen. Diese Position ist 
bei Reparaturen mit einem Preis von 0,01 € anzuliefern. 

1, 2 0,01 EUR 0,01 EUR 0,01 EUR 00, 01, 
06 

Reparaturen sind grundsätzlich genehmigungspflichtig 1, 2 01 

Im Fall einer Versorgung, bei der der Versicherte Mehrkosten gemäß § 33 Abs. 1 Satz 5 SGB V zu tragen hat, hat der 
Vertragspartner bei der Abrechnung abweichend von dem in dieser Anlage vereinbarten Verwendungskennzeichen das 
Kennzeichen 06 für die höherwertige Versorgung anzugeben. 

1, 2 
06 

Kennzeichen Hilfsmittel lt. Anlage 3 zum DTA: 
00 = Neulieferung 
01 = Reparatur 
06 = Abgabe eines von der Verordnung abweichenden, höherwertigen Hilfsmittels 

1, 2 
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